
 

 Außenwirtschaft 

19.04.2010 in Pforzheim 

Seminarbeschreibung 

Lehrgangsziel 

 
Die Anforderungen an die Sicherung der internationalen Logistikkette vor terroristischen Angriffen sowie vor 
organisierter Kriminalität nehmen weltweit zu. Sie werden in diversen Sicherheitsinitiativen umgesetzt. Für die EU 
wurden inzwischen die gesetzlichen Vorschriften erlassen, die seit 01.01.2008 bzw. ab 01.10.2011 einzuhalten 
sind. Dieses Seminar vermittelt einen aktuellen Überblick über die konkreten Anforderungen und die zukünftigen 
Auswirkungen auf Im-  und Exporte.  

Zielgruppe 

 
Geschäftsführer/-innen, Ausfuhrverantwortliche und Mitarbeiter/-innen, die Aufgaben im Zusammenhang mit 
der außenwirtschaftsrechtlichen  Prüfung und Abwicklung von Im- und Exportgeschäften wahrnehmen.  
 

Lehrgangsinhalt 

 
Zollkodex 2005 - ZK-DVO (Zollkodex-Durchführungsverordnung) 
Leitlinien der Kommission – Deutsche Dienstvorschriften – Verpflichtung zur ATLAS-Teilnahme 

- Vorab-Anzeigepflicht bei Einfuhren und Ausfuhren 
- Zollkontrollen / Risikoanalyse 
- Exportkontrolle und der Bezug zu den Sicherheitsinitiativen 

 
Bewilligungsverfahren zum Authorized Economic Operator (AEO) / Zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten (ZWB) 

- Grundlagen zum Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (ZWB)  / Authorized Economic Operator (AEO) 
- Voraussetzungen und Antragsverfahren 
- Selbstbewertung zum AEO 
- Innerbetriebliche Umsetzung der zahlreichen zusätzlichen Anforderungen  
- Monitoring nach der Zertifizierung 
 

Dauer, Zeiten, Ort, Kosten 

 
Dauer: 1-tägiges Seminar 
Zeiten: 09.00 – 16.00 Uhr 
Referent: Michael Picco, Zollagentur Winnenden GbR 
Ort: IHK-Haus, Dr.-Brandenburg-Str. 6, 75173 Pforzheim 
Kosten: 200,00 EUR pro Person (inkl. Seminarunterlagen und Tagungsgetränken) 
 

Ansprechpartner/-in 

 
Elke Mönch, Telefon 07441 86052-18, E-Mail: moench@pforzheim.ihk.de 

Der Zugelassene Wirtschaftsbeteiligte 

(ZWB) und Vorabanzeigen - Die Umsetzung der 

EU-Sicherheitsinitiative in den Zollbestimmungen  
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Industrie- und Handelskammer 
Nordschwarzwald 
Kunden-Service-Center 
Postfach 920 
75109 Pforzheim 

Geburtstag/Geburtsort  

Telefon Mobil Fax  

 

Firma  

Postanschrift  

PLZ/Wohnort  

Die Rechnung wird bezahlt privat  Firma  

 

Widerrufsrecht für Verbraucher  

Wenn Sie Verbraucher sind, haben Sie ein Widerrufsrecht. Innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss 
können Sie Ihre Anmeldung ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Widerruf muss schriftlich auf einem 
dauerhaften Datenträger (z.B. Telefax oder E-Mail) erfolgen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an IHK Nordschwarzwald, Dr.-Brandenburg-Str. 6, 
75173 Pforzheim. 
Das Widerrufsrecht ist erloschen, wenn die Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer Zustimmung vor Ende der 
Frist von zwei Wochen nach Vertragsschluss begonnen hat oder von Ihnen veranlasst wurde. 

Ort, Datum Unterschrift  

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Anmeldung  

Die Anmeldung zur Teilnahme an Lehrgängen, Seminaren oder anderen Veranstaltungen der IHK 
Nordschwarzwald erfolgt schriftlich. Sie soll möglichst innerhalb der in den Veranstaltungsunterlagen 
genannten Frist bei der IHK eingegangen sein. Bei Anmeldung bis zum Anmeldeschluss erhalten Sie von uns 
eine schriftliche Bestätigung. Da die Teilnehmeranzahl für unsere Veranstaltungen begrenzt ist, berücksich-
tigen wir Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs. Als unselbstständiger Selbstzahler sind Sie über die 
Berufsgenossenschaft der IHK bei Wegeunfällen auf der Fahrt von der Wohnung/Arbeitsstätte zum Seminarort 
unfallversichert. Als selbstständiger Selbstzahler können Sie sich freiwillig unfallversichern, und zwar 
entweder bei der für Sie zuständigen Berufsgenossenschaft oder bei einem privaten Unfallversicherer. 
2. Zahlungsbedingungen 

Das Teilnahmeentgelt wird vor der Veranstaltung in Rechnung gestellt und ist unabhängig von den Leistungen 
Dritter (z.B. des Arbeitsamtes) zu begleichen. Wir bitten darum, Zahlungen erst nach Erhalt der jeweiligen 
Rechnung unter Angabe der vollständigen Rechnungsnummer zu entrichten. Die Zahlungen sind bei Lehr-
gängen und Seminaren entsprechend dem Ratenplan oder zu Beginn in voller Höhe fällig. Die Prüfungsgebüh-
ren richten sich nach der zur Zeit gültigen Prüfungsgebührenordnung. Falls die Beträge nicht rechtzeitig 
bezahlt werden, hat die IHK das Recht, den/die Teilnehmer/-in vom Unterricht auszuschließen. Nicht oder 
nicht vollständig bezahlte Lehrgangsrechnungen führen dazu, dass Teilnahmebescheinigungen bzw. Zertifikate 
einbehalten werden. Wird eine Ratenzahlungsvereinbarung ohne Kündigung nicht eingehalten, wird der 
gesamte Restbetrag sofort fällig. 
3. Rücktritt/Kündigung 

Der/die Teilnehmer/-in kann grundsätzlich von dem Vertrag zurücktreten (Stornierung). Bitte teilen Sie die 
Stornierung schriftlich mit. Bei Absage bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn (Eingang bei der Kammer 
maßgeblich) berechnen wir eine Stornierungsgebühr von 25 Euro. Bei Absage danach fällt der halbe 
Rechnungsbetrag an. Bei Stornierungen am Tag der Veranstaltung und bei Fernbleiben ohne vorherige Absage 
wird der gesamte Betrag in Rechnung gestellt.  
Für Verbraucher greifen diese Rücktrittsregeln erst nach Ablauf der Widerrufsfrist. 
a) Seminare und Lehrgänge ohne Ratenplan: Von angemeldeten Teilnehmer/-innen, die bis spätestens fünf 
Werktage vor Beginn der Veranstaltung vom Vertrag zurücktreten (Eingang des Rücktrittsschreibens bei der 
Kammer maßgeblich), wird lediglich die Anmeldegebühr bzw. eine Bearbeitungsgebühr von 25 Euro erhoben. 
Teilnehmer/-innen, die sich danach abmelden, nicht zu Beginn der Veranstaltung erscheinen, oder bereits 
Seminarstunden besucht haben, sind grundsätzlich zur Zahlung der vollen Gebühr verpflichtet. 
 

Anmeldung 

19.04.2010 in Pforzheim 

 

Teilnehmer/-in 

Name  

Vorname  

Straße  

PLZ/Wohnort  

Mail  

Arbeitgeber 

Telefon  

Fax  

Mail  

Zahlung 

Hinweise für Teilnehmer/-innen 

b) Lehrgänge mit Ratenplan: Die Teilnahme an Lehrgängen kann 
jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Der/die 
Teilnehmer/-in hat dann lediglich noch die Rate des jeweiligen 
Lehrgangsabschnittes zu bezahlen, in dem das Kündigungsschrei-
ben bei der Kammer eingeht. Bis zum Zeitpunkt der Kündigung 
angefallene Zahlungsverpflichtungen sind zu erfüllen. 
4. Absage von Veranstaltungen sowie Änderungen 

im Veranstaltungsablauf 

Die IHK behält sich vor, eine Veranstaltung aus Gründen, die sie 
nicht selbst zu vertreten hat, z.B. Krankheit des Referenten, nicht 
ausreichende Beteiligung usw., abzusagen oder zu verschieben. 
Die Benachrichtigung der Teilnehmer/-innen über eine Absage 
oder Verschiebung erfolgt grundsätzlich telefonisch, sonst an die 
bei der Anmeldung angegebene Adresse. Bereits bezahltes Teil-
nahmeentgelt wird bei Absage zurückerstattet. Weitergehende 
Ansprüche seitens der Teilnehmer/-innen sind ausgeschlossen. 
Die IHK behält sich ferner das Recht zu Änderungen im Veran-
staltungsablauf vor, z.B. andere gleichwertige Referenten einzu-
setzen und den zeitlichen Ablauf der Veranstaltungen zu ändern. 
In einem solchen Fall ist der/die Teilnehmer/-in weder zum 
Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung des Entgelts berech-
tigt. Eine Nichtteilnahme am Zwischentest kann zum Lehrgangs-
ausschluss führen. 
5. Copyright 

Sämtliche Unterlagen unterliegen dem Urheberrechtsschutz und 
dürfen ohne unsere schriftliche Einwilligung nicht vervielfältigt 
werden. 
6. Datenschutz 

Der/die Teilnehmer/-in erklärt sich mit der Anmeldung damit 
einverstanden, dass zum Zweck der Lehrgangs-, Veranstaltungs- 
bzw. Prüfungsabwicklung und späterer Teilnehmerinformationen 
personenbezogene Daten automatisiert gespeichert, be- und 
verarbeitet und auch per E-Mail und Fax Informationen über-
mittelt werden. (z.B. Verlegung von Lehrgangstagen, Änderung in 
Stundenplänen, Versendung von Literaturlisten u.a.) Eine weiter-
gehende Datenverarbeitung erfolgt nur im Rahmen zwingender 
nationaler Vorschriften. 

Ort, Datum   

Unterschrift   
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